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heute etwas dafür, und stimmen Sie für genau diese Ge-
setzentwürfe!

(Beifall bei der LINKEN sowie bei Abgeord-
neten des BÜNDNISSES 90/DIE GRÜNEN)

Abschließend, liebe Kolleginnen und Kollegen: Ge-
rüchteweise ist an uns herangetragen worden, dass die 
Koalitionsfraktionen nächste Sitzungswoche einen ent-
sprechenden Gesetzentwurf präsentieren wollen. In der 
vorläufigen Tagesordnung, zumindest nach der, die mir 
vorliegt, ist dazu leider nichts enthalten. 

(Britta Haßelmann [BÜNDNIS 90/DIE GRÜ-
NEN]: Nein, da steht nichts auf der Tagesord-
nung!)

Ich würde dringend an Sie appellieren: Liefern Sie end-
lich nach! Ansonsten sehen wir uns in der nächsten Wo-
che vor dem Bundesverfassungsgericht wieder. 

Vielen Dank.

(Beifall bei der LINKEN sowie bei Abgeord-
neten des BÜNDNISSES 90/DIE GRÜNEN)

Vizepräsident Wolfgang Kubicki: 
Vielen Dank, Herr Kollege.  – Die nächste Rednerin 

ist die Kollegin Corinna Rüffer, Bündnis 90/Die Grünen. 

(Beifall beim BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN)

Corinna Rüffer (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN): 
Sehr geehrter Herr Präsident! Liebe Abgeordnete, ins-

besondere von Union und SPD! Ich will es auch noch 
einmal probieren: Menschen mit Behinderung  – das 
wissen wir alle  – haben selten irgendetwas geschenkt 
bekommen. Sie wissen, dass sie in diesem Land für al-
les kämpfen müssen, was sie bekommen wollen. Diese 
Menschen haben ganz lange darum gerungen, endlich 
wahlberechtigt zu sein. Ihre Erwartungen uns gegenüber 
sind leider denkbar gering. Das ist so traurig. 

In wenigen Tagen feiern wir den zehnten Jahrestag der 
Ratifizierung der UN-Behindertenrechtskonvention, die 
damit geltendes Recht in Deutschland wurde. Zum Punkt 
des Wahlrechtes ist diese Konvention ganz eindeutig und 
explizit. Was wir hier aber erleben – im Deutschen Bun-
destag, in den Ausschüssen, seit Monaten, eigentlich seit 
Jahren  –, ist ein erbärmliches Trauerspiel; das will ich 
Ihnen einmal sagen. 

(Beifall beim BÜNDNIS  90/DIE GRÜNEN 
und bei der LINKEN sowie des Abg. Jens 
Beeck [FDP])

Sie wissen ganz genau, dass ohne die Gesetzentwürfe, 
die von der Opposition vorgelegt worden sind, und na-
türlich vor allem ohne den Beschluss des Bundesverfas-
sungsgerichtes hier heute überhaupt gar nichts passieren 
würde. 

(Beifall beim BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
sowie bei Abgeordneten der LINKEN)

Das liegt in erster Linie natürlich nicht an der SPD, ob-
wohl Ulla Schmidt heute so geredet hat, als käme sie 
von der Lebenshilfe und nicht von der SPD. Sie hat da 

jedenfalls Schwung reingegeben. Ich hätte mir das von 
der SPD früher gewünscht, auch sichtbar gewünscht in 
dieser Debatte. 

(Ulla Schmidt [Aachen] [SPD]: Haben wir 
genug gemacht!)

Aber die Union hat heute hier wieder mit Ihnen, Herr 
Oellers, echt ein Geschwurbel veranstaltet, 

(Beifall beim BÜNDNIS  90/DIE GRÜNEN 
und bei der LINKEN sowie bei Abgeordneten 
der FDP)

das mich kaum glauben lässt, dass wir Ihren Antrag da 
irgendwie umgesetzt bekommen. Diese abstrusen Ideen, 
das Wahlrecht im Einzelfall zu prüfen, das ist an Absur-
dität und an Ängstlichkeit wirklich nicht zu überbieten. 
Vor wem haben Sie eigentlich Angst? 

(Beifall beim BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
und bei der LINKEN)

Vor Wählerinnen und Wählern? Vor Menschen mit Be-
hinderungen? Das wirft ein ganz schlechtes Licht auf Sie 
und zeigt, dass Sie den Ansatz der vollständigen Teilhabe 
von Menschen mit Behinderung in diesem Land im Kern 
nicht verstanden haben. 

Es geht um 85 000 Menschen, um Menschen, die bis-
her keinerlei Rechtssicherheit hatten. Ob sie vom Wahl-
recht ausgeschlossen wurden, das hing davon ab, ob sie 
in Bremen wohnen oder in Bayern oder sonst wo; das 
Recht ist völlig unterschiedlich angewendet worden. Die 
Wahlrechtsausschlüsse betrafen viel mehr Menschen, 
als wir ursprünglich mal gedacht haben. Es ist seit vie-
len Jahren völlig klar, dass wir endlich konsequent diese 
Wahlrechtsausschlüsse streichen müssen. 

(Beifall beim BÜNDNIS  90/DIE GRÜNEN 
und bei der LINKEN sowie bei Abgeordneten 
der FDP)

Wir legen entsprechende Anträge, wie die Linke auch, 
zum x-ten Mal vor. Ich bitte Sie, dass wir heute endlich 
konsequent sind. 

Stattdessen kommen Sie hier mit so einem Gurkenan-
trag, der uns überhaupt nicht weiterbringt. Die Menschen 
mit Behinderung werden bei der Europawahl, wenn das 
so weitergeht, wieder in die Röhre schauen. Jens Beeck 
hat es gerade ganz treffend formuliert: Das ist eine einzi-
ge Unverfrorenheit. 

(Beifall bei Abgeordneten des BÜNDNIS-
SES 90/DIE GRÜNEN, der FDP und der LIN-
KEN)

Und angesichts dessen, was Sie an Öffentlichkeitsarbeit 
betrieben haben, weiß ich nicht, ob Sie noch in den Spie-
gel schauen können. Das ist – man muss es einfach sa-
gen – nicht ehrlich und nicht redlich. Wenn Sie das, was 
Sie hier vorgeben, auch tun wollen, nämlich diesen Men-
schen die Möglichkeit geben, an der Wahlurne für ihre 
eigenen Rechte einzutreten – sie sind von der Gesetzge-
bung dieses Hauses besonders betroffen –, dann stimmen 
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Sie bitte heute diesen Gesetzentwürfen zu, entweder dem 
der FDP oder dem gemeinsam von uns und der Linken 
eingebrachten. 

(Jens Beeck [FDP]: Beiden!)

Die sind beide vollkommen in Ordnung. Damit hätten 
wir eine saubere Lösung. Dann könnten wir gemeinsam 
glaubwürdig aus diesem Parlament rausgehen. 

(Beifall beim BÜNDNIS  90/DIE GRÜNEN 
und bei der LINKEN sowie bei Abgeordneten 
der FDP)

Wenn Sie das nicht tun, wenn Sie sich heute nicht auf 
die Hinterbeine stellen, dann haben Sie nicht nur Ihre 
Glaubwürdigkeit in dieser Frage gänzlich verloren, 

(Burkhard Lischka [SPD]: Jetzt kommen Sie 
mal von Ihrem hohen Ross herunter!)

sondern dann muss man auch sagen: Das Bundesverfas-
sungsgericht hat klar entschieden, bezogen auf die Bun-
destagswahl. Die Formulierung im Europawahlgesetz ist 
aber wortgleich. Das heißt, wir wissen, dass das Bundes-
verfassungsgericht die Regelungen im Europawahlgesetz 
genauso streichen wird wie die im Bundeswahlgesetz. 
Wenn Sie nicht wieder das Bundesverfassungsgericht 
zwingen wollen, hier in einem Schnellverfahren eine 
Entscheidung zu treffen, wenn wir das Primat der Politik 
noch in den eigenen Händen behalten wollen, dann müs-
sen wir heute endlich eine konsequente Entscheidung fäl-
len. Ich bin gespannt, was Sie tun. 

Herzlichen Dank. 

(Beifall beim BÜNDNIS  90/DIE GRÜNEN 
sowie bei Abgeordneten der FDP und der LIN-
KEN)

Vizepräsident Wolfgang Kubicki: 
Vielen Dank, Frau Kollegin.  – Als vorletzter Red-

ner zu diesem Tagesordnungspunkt erhält der Kollege 
Dr. Volker Ullrich, CDU/CSU-Fraktion, das Wort. 

(Beifall bei der CDU/CSU)

Dr. Volker Ullrich (CDU/CSU): 
Herr Präsident! Meine sehr verehrten Damen und Her-

ren! Wir werden künftig die Wahlrechtsausschlüsse für 
Menschen, die unter Betreuung stehen, beseitigen. Wir 
tun das nicht nur, weil wir Respekt haben vor dem Be-
schluss des Bundesverfassungsgerichts, sondern weil es 
auch unserer eigenen inneren Haltung entspricht. Wir 
stehen hinter Artikel 3 Absatz 3 des Grundgesetzes, dass 
niemand wegen seiner Behinderung benachteiligt wer-
den darf. 

Wir tun das auch, weil wir den Wahlrechtsgrundsatz 
der Allgemeinheit der Wahl ernst nehmen. Die Allge-
meinheit der Wahl garantiert nämlich allen Staatsbürgern 
das Recht, zu wählen und gewählt zu werden. Einschrän-
kungen dafür dürfen nur unter ganz bestimmten, engen 
Grenzen formuliert werden. Die Grenzen, die wir bislang 
hatten, waren viel zu weit gefasst. Der Integrationsvor-
gang und die Kommunikation zwischen den Staatsbür-
gern und den Staatsorganen darf nur dann eingeschränkt 

werden, wenn es dazu wirklich einen ganz eng gefassten 
Anlass gibt. Die bisherige Handhabung, dass Menschen, 
die unter Vollbetreuung stehen, von ihrem Wahlrecht kei-
nen Gebrauch machen konnten, war nicht in Ordnung. 
Das werden wir beseitigen. Wir schaffen ein inklusives 
Wahlrecht und sorgen dafür, dass diese Menschen zu-
künftig an der Wahl teilnehmen können. 

(Beifall bei Abgeordneten der CDU/CSU und 
der Abg. Ulla Schmidt [Aachen] [SPD])

Ich möchte einmal deutlich machen, was das ganz 
praktisch bedeutet. Ich bin in meinem Wahlkreis in Augs-
burg bei einem Fest der Lebenshilfe einem jungen Mann 
begegnet; ich nenne ihn Stefan. Er ist seit über zwanzig 
Jahren durch seine Mutter vollbetreut, und er arbeitet tag-
täglich für die Caritas. Er hat sich im Vorfeld der letzten 
Bundes- und Landtagswahlen mit Politik beschäftigt. Ich 
habe mit ihm gesprochen. Sie hatten sogar in ihrer Wohn-
gruppe eine Art Arbeitsgemeinschaft, die sich mit Politik 
beschäftigt. Er hat mich gefragt: Warum kann ich nicht 
wählen? – Mit dem Antrag, den wir heute auf den Weg 
bringen, werden wir ihm zurufen: Sie, Stefan, Sie kön-
nen zukünftig wählen, Ihre Teilnahme als Staatsbürger 
an diesem Land steht zukünftig nicht mehr unter Vorbe-
halt. – Ich glaube, das ist eine gute Botschaft, 

(Beifall der Abg. Ulla Schmidt [Aachen] 
[SPD]  – Zuruf von der LINKEN: Aber nur 
eine Botschaft!)

welche wir den vielen Menschen, den 80 000, mitgeben, 
die bislang vom Wahlrecht ausgeschlossen waren. 

(Beifall bei Abgeordneten der CDU/CSU und 
der SPD – Katrin Werner [DIE LINKE]: Wann 
legen Sie denn etwas vor?)

Wie sieht das inklusive Wahlrecht zukünftig aus? Die-
se Koalition wird die Wahlrechtsausschlüsse streichen, 
im Bundestagswahlrecht und im Europawahlrecht. Ja, 
wir haben lange gerungen  – auch mit uns selbst  –, ob 
wir eine Prüfung der Wählbarkeit einführen sollten oder 
nicht. Ich persönlich sage, dass es richtig ist, auf eine sol-
che Prüfung zu verzichten, 

(Beifall bei Abgeordneten der SPD)

weil das Wahlrecht als Recht eines jeden Staatsbürgers, 
an dieser Willensbildung per Wahl teilzunehmen, letzten 
Endes nicht von einer Überprüfung durch Dritte abhän-
gen kann. 

(Beifall des Abg. Burkhard Lischka [SPD])

Deswegen müssen wir auf diese Prüfung verzichten, auch 
wenn es im Rahmen des Beschlusses des Bundesverfas-
sungsgerichts hier vielleicht einen gewissen Spielraum 
gegeben hätte. Aber die Frage wäre immer gewesen: Wie 
organisieren wir eine solche Prüfung? 

(Beifall der Abg. Ulla Schmidt [Aachen] 
[SPD])

Und: Ja, wir wissen auch, dass Assistenz für Men-
schen mit Behinderung auch beim Wahlakt möglicher-
weise noch notwendig sein wird. Aber durch die zu-
künftige Verankerung im Strafrecht machen wir klar und 
deutlich, dass es hier nicht um irgendetwas geht, sondern 

Corinna Rüffer


